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Eine Giftmülldeponie direkt vor 
dem Haus? Darüber freut sich 
niemand. Aber wenn nebenan ein 
Entsorgungspark gebaut wird, 
dann klingt das alles viel freundli-
cher…. 

Nach dieser Methode verfahren 
derzeit die Spielführer der veröf-
fentlichten Meinung. Derzeit ist 
kein Fernsehabend, 
kein Blick in die Zei-
tung möglich, ohne 
auf die Worte „Be-
triebliche Bündnisse 
für Arbeit“, „Deregulierung und Bü-
rokratieabbau“ oder ähnliche Ver-
dauungsendprodukte des Neolibe-
ralismus zu stoßen. Auch die rot-
grünen Gesprächspartner in Talk-
Runden setzen dieser Logorrhoe 
nichts entgegen, scheinbar sind 
sie auch dafür. Um was geht’s da-
bei? 

Wer zum Beispiel sollte etwas 
gegen betriebliche Bündnisse für 
Arbeit haben? Das muss eine gute 
Sache sein; ein solches Bündnis 
will doch Arbeit schaffen, der Beg-

riff „Bündnis“ bedeutet doch auch, 
dass zwei sich einig sind. Und: 
Haben nicht die Gewerkschaften 
selbst mit „Bündnissen für Arbeit“ 
angefangen? 

In der Tat waren es die Ge-
werkschaften, allen voran die IG 
Metall, die in den 90er-Jahren 
rechtlich belastbare Beschäfti-

gungssicherung für die Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer im 
Tausch gegen den Verzicht auf 
Einkommenszuwächse in Tarifver-
trägen verankerten. Doch darum 
geht es den Neoliberalen nicht, der 
Unterschied steckt in dem Wört-
chen „betrieblich“. Die Wort-
schöpfer streben an, dass § 77 III 
BetrVG gestrichen wird, der ver-
hindert, dass Betriebsräte wirk-
same Vereinbarungen über das 
Unterschreiten von tariflichen Min-
deststandards abschließen kön-
nen. 

Vorsicht:  
G if tig e r W ortm ü l l   
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„Ja und?“, sagen einige, „wo ist 
das Problem? Die Betriebsräte 
müssen ja nur nicht unterschrei-
ben.“ Leichter gesagt als getan: 
Betriebsräte sind nach § 2 I zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
auch „zum Wohl ... des Betriebs“ 
verpflichtet. Das bedeutet, dass sie 
erpressbar sind: Entweder die Un-
terschrift unter die Lohnsenkung 
oder die Verlagerung der Produk-
tion nach China. Wer das für über-
trieben hält, fragt z. B. den Be-
triebsrat eines deutschen Skiher-
stellers. Nur die Gewerkschaften 
können einem solchen Druck 
standhalten, weil sie eben nicht zur 
vertrauensvollen Zusammenarbeit 
verpflichtet sind und außerhalb der 
betrieblichen Befehlskette stehen. 
Das stört die Herren, deshalb 
muss der Schutz der Belegschaf-
ten nach ihrer Meinung abge-
schafft werden. Die Sache hat nur 
einen Haken: Sagt man das so, 
klingt es schlecht. Daher die wohl-
klingende Verpackung. 

Wer schon mal Zeit nutzlos auf 
einer Behörde verbracht hat (und 
wer hat das nicht?), kann sofort 
freudig in den Ruf nach „Deregulie-
rung und Bürokratieabbau“ ein-
stimmen. Über 80 Millionen ge-
schriebene Rechtsnormen in unse-
rem Land, das kann niemand be-
greifen und noch weniger vollzie-
hen. Weg damit, das leuchtet ein, 
ist ohnehin alles viel zu kompliziert 
in diesem Land. Erleichterung des 
Alltags durch Bürokratieabbau? 
Das ist mit dem Schlachtruf nach 
Deregulierung nicht gemeint. Be-
absichtigt ist die Abschaffung von 
Schutzvorschriften, die einen all zu 
radikalen Kahlschlag in den Ar-
beitnehmerrechten zumindest ver-
langsamen oder abmildern.  

Beispiele? Na klar: Verhand-
lungen mit dem Betriebsrat vor der 

Durchführung 
einer Massen-
entlassung (§§ 
111 ff BetrVG)? 
Zu bürokratisch, 
weg damit. 
Wenn erst mal 
alle entlassen sind, kann man im-
mer noch den Betriebsrat infor-
mieren. Mitbestimmung bei der 
Versetzung ans Ende der Welt (§ 
99 BetrVG)? Bloße Förmelei, das 
überfordert den Unternehmer. 
Langwierige Verhandlungen vor 
der Aufstellung von Überwa-
chungskameras, die die Beleg-
schaft beobachten (§ 87 I 6 
BetrVG)? Alles Beschäftigungs-
hindernisse, schnell abschaffen. 

Nur: Wenn man das so sagt, 
dann kommen vielleicht doch ei-
nige ins Grübeln. Aber für Deregu-
lierung und Bürokratieabbau muss 
doch jeder sein. 

Derzeit schwappt eine Flut von 
Vernebelungsbegriffen über uns 
und immer mehr des Vokabulars 
dringt über den Sprachgebrauch in 
unser Denken. Vor kurzem sprach 
ein Mitglied eines Betriebsrats mit 
dem Verfasser über geplante Frei-
setzungen, diesen Begriff ge-
braucht in dem Unternehmen im-
mer der Personalchef, wenn es um 
Kündigungen geht. Natürlich geht 
die Welt vom Gebrauch eines sol-
chen Worts nicht unter, aber die 
Gefahr besteht, dass die Wörter 
das Denken beeinflussen. So sol-
len sie jedenfalls wirken. 

Damit das nicht geschieht, 
gibt’s nur eins: Weg mit diesem 
Wortmüll, am besten gleich auf die 
Wortmülldeponie. Von mir aus sol-
len die anderen auch „Wortent-
sorgungspark“ dazu sagen. 

 
Krikor R. Seebacher 

 

Geschlechterquote bei Betriebs-
ratswahlen verfassungskonform 
 
Die Regelungen in § 15 Abs. 2 BetrVG 
und § 15 Abs. 5 Nr. 2 WO sind nicht 
verfassungswidrig. Die in § 15 Abs. 2 
BetrVG getroffene Anordnung, dass 
das im Betrieb vertretene Minderheits-
geschlecht entsprechend seinem zah-
lenmäßigen Verhältnis im Betriebsrat 
vertreten sein muss, und der in § 15 
Abs. 5 Nr. 2 WO vorgesehene Listen-
sprung verstoßen weder gegen den 
nach Art. 3 Abs. 1 GG bestehenden 
Grundsatz der Gleichheit der Wahl, 
noch wird dadurch in unzulässiger 
Weise in die durch Art. 9 Abs. 3 GG 
gewährleistete Tarifautonomie einge-
griffen.  
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 
16. März 2005 - 7 ABR 40/04 - zit. nach 
Pressemitteilung des BAG Nr. 18/05  

 
 
Keine Abgeltung von Urlaub bei 
Blockfreistellung in der ATZ 
 
Nach dem gesetzlichen Urlaubsrecht 
ist nicht gewährter Urlaub bei Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses abzu-
gelten (§ 7 Abs. 4 BUrlG). Beginnt für 
einen Arbeitnehmer in Altersteilzeit die 
Blockfreizeit, so ist das keine Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. Offene 
Urlaubsansprüche sind daher dann 
nicht abzugelten.  
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 15. März 
2005 - 9 AZR 143/04 - zit. nach Pressemit-
teilung des BAG Nr. 17/05  

 
 
Geltendmachung vor Entstehen ei-
nes Anspruchs unwirksam 
 
Nach dem TV-DRK entstehen Ansprü-
che auf Überstundenvergütung erst, 
wenn nach Ablauf eines Ausgleichs-
zeitraums von 26 Wochen feststeht, 
dass die regelmäßige tarifliche Ar-
beitszeit von 38,5 Wochenstunden ü-
berschritten ist. Eine vor Ablauf dieses 
Zeitraums erfolgte Geltendmachung 
von Überstundenvergütung wahrt die 
Ausschlussfrist nicht.  
Bundesarbeitsgericht Urteil vom 9. März 
2005 - 5 AZR 385/02 - zit. nach Presse-
mitteilung des BAG Nr. 15/05  

 

���4���X�������'�"�"�����



   
s ee b ac h e r. f l e i s c h m a n n . m ü l l e r

 
 

sfm-arbeitsrecht Ausgabe 2005 - Nr. 2 
Seite 3 

 

Ansprüche aus einem Altersteilzeit-
verhältnis in der Insolvenz – Zins 5 
% über Baiszinssatz 
 
Die Kläger hatten Altersteilzeitverträge 
nach dem sog. Blockmodell geschlos-
sen. Am 1. September 2002 wurde 
das Insolvenzverfahren eröffnet. Der 
Beklagte wurde zunächst zum Sach-
walter, später zum Insolvenzverwalter 
bestellt. Als vorläufiger Insol-
venzverwalter hatte er schon vor In-
solvenzeröffnung ein Gutachten er-
stellt und darin Masseunzulänglichkeit 
angezeigt. Eine Kündigung der Al-

tersteilzeitverhältnisse durch die Insol-
venzschuldnerin und den Beklagten 
erfolgte nicht. 

Die Kläger nehmen den Beklag-
ten auf Zahlung der Gehälter für die 
Zeit vom September 2002 bis Januar 
2003 in Anspruch. Hilfsweise begeh-
ren sie die Feststellung ihrer Forde-
rungen als Masseverbindlichkeiten. 

In der Arbeitsphase für die Zeit 
vor der Insolvenzeröffnung erarbeite-
ten Ansprüche sind Inso-Forderungen, 
die für die Zeit danach erarbeiteten 
Ansprüche sind Masseverbindlichkei-
ten (Im Anschluss an BAG vom 

19. Oktober 2004 - 9 AZR 645 und 
647/03. Für die Zeit September bis De-
zember 2002 wurde die Feststellung 
von Masseverbindlichkeiten bestätigt 
(10 AZR 602 und 603/03). Leistungs-
klagen seien wegen § 210 InsO unzu-
lässig, weil von einer wirksamen An-
zeige der Masseunzulänglichkeit aus-
zugehen sei. Für Januar 2003 wurde 
den Leistungsklagen stattgegeben, da 
insoweit Neumasseverbindlichkeiten 
iSv. § 209 Abs.1 Nr. 2, Abs. 2 Nr. 2 
InsO vorliegen. Die Altersteilzeitver-
hältnisse hätten nämlich zum 
31. Dezember 2002 gekündigt werden 

können.  
Die Klagen von zwei Arbeitneh-

mern, die sich in der Zeit von Septem-
ber 2002 bis Januar 2003 bereits in 
der Freistellungsphase der ATZ be-
fanden, wurden abgewiesen (10 AZR 
600 und 601/03). 

Zinsen wurden nur in Höhe von 
5 Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz zugesprochen (§ 288 Abs. 1 
BGB), weil der höhere Zinssatz von 
8 Prozentpunkten nach § 288 Abs. 2 
BGB nur bei Geschäftsvorgängen zwi-
schen Unternehmen oder zwischen 

Unternehmen und öffentlichen Stellen 
in Ansatz zu bringen sei. 
BAG Urteile vom 23. Februar 2005 -
 10 AZR 600 bis 603/03 - zit. nach Presse-
mitteilung des BAG Nr. 10/05  

 
 
Freizeitausgleich für die Teilnahme 
an einer Betriebsratsschulung 
 
Nimmt ein teilzeitbeschäftigtes BR-
Mitglied außerhalb seiner Arbeitszeit 
an einer für die Betriebsratsarbeit er-
forderlichen Schulungsveranstaltung 
teil, besteht nach § 37 Abs. 6 Satz 1 
und 2 iVm. § 37 Abs. 3 Satz 1 BetrVG 
ein Anspruch auf entsprechenden Frei-
zeitausgleich. Zu der ausgleichspflich-
tigen Schulungszeit zählen auch wäh-
rend eines Schulungstags anfallende 
Pausen. Der Umfang des Freizeitaus-
gleichs nach diesen Bestimmungen ist 
auf die Arbeitszeit eines vollzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmers an dem 
entsprechenden Schulungstag be-
grenzt. Dabei ist grundsätzlich die be-
triebsübliche Dauer und Lage der Ar-
beitszeit eines vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers maßgeblich. 
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 
16. Februar 2005 - 7 AZR 330/04 - zit. nach 
Pressemitteilung des BAG Nr. 9/05  

 
 
Abschlag für kürzere Beschäftigung 
bei betrieblicher Invalidenrente im 
Fall des vorzeitigen Ausscheidens 
auch wenn Grundanspruch an sich 
erst mit Beschäftigungsdauer steigt 
 
Sieht eine Versorgungsordnung einen 
Anspruch auf betriebliche Invaliden-
rente vor, besteht ein solcher An-
spruch auch dann, wenn der begüns-
tigte Arbeitnehmer vorzeitig, vor Eintritt 
der Invalidität, aus dem Arbeitsverhält-
nis ausgeschieden ist. Voraussetzung 
ist nur, dass der Arbeitnehmer im Ar-
beitsverhältnis eine bestimmte Min-
destzeit, die sog. Unverfallbarkeitsfrist, 
zurückgelegt hat. In einem solchen 
Fall ist die ab Eintritt der Invalidität zu-
stehende Rente nach § 2 BetrAVG wie 
folgt zu berechnen, es sei denn die 
Versorgungsordnung sieht eine für den 
Arbeitnehmer günstigere Regelung 
vor: Im ersten Schritt ist zu ermitteln, 
welche Betriebsrente der Arbeitneh-
mer erhalten hätte, wenn er bis zum 
Eintritt der Invalidität betriebstreu 
geblieben wäre. Im zweiten Schritt ist 
dieser Betrag im Verhältnis der tat-
sächlich zurückgelegten Beschäfti-
gungszeit zu der bis zur festen Alters-
grenze, regelmäßig der Vollendung 
des 65. Lebensjahres, möglichen Be-

dies & das 
 
LobbyControl gestartet unter www.lobbycontrol.de 
 
Lobbyisten arbeiten in Ministerien mit, Arbeitgeberkampagnen wie die 
Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft geben sich als bürgernahe Re-
formbewegungen, Abgeordnete bekommen dubiose Nebeneinkünfte – 
LobbyControl navigiert durch die Grauzonen der Politik und versucht, 
politische und ökonomische Machtstrukturen aufzudecken. Lobby-
Control ging aus dem Kongress “Gesteuerte Demokratie?” hervor, der 
2004 stattfand. Auf dem Kongress diskutierten 180 TeilnehmerInnen 
zwei Tage lang über den Einfluss neoliberaler und wirtschaftlicher Eliten 
auf Politik und Öffentlichkeit. Der Tagungsband erschien beim VSA-
Verlag.  
 
 
1. Sozialforum in Deutschland vom 21. bis 24. Juli 2005 in Erfurt 
 
Vom 21. bis 24. Juli findet in Erfurt unter dem Titel "Für Gerechtigkeit, 
Frieden und Bewahrung der Natur" das 1. Sozialforum in Deutschland 
statt. Das Sozialforum in Deutschland ist Teil des Weltsozialforums und 
arbeitet auf der Grundlage der Charta von Porto Alegre." Näheres zum 
Programm, Anmeldeverfahren etc. unter www.sozialforum2005.de. 
 
 
Durchführungshinweise der BA zum SGB II 
 
sind neben vielen anderen nützlichen Informationen zu finden unter  
www.tacheles-sozialhilfe.de/aktuelles/ALG_II/ 

mifl 
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schäftigungszeit zu kürzen. Eine sol-
che Kürzung ist grundsätzlich auch 
dann zulässig, wenn die Versorgungs-
ordnung eine "aufsteigende Berech-
nung" der vollen Invalidenrente vor-
sieht, z. B. einen bestimmten Prozent-
satz des letzten Gehalts pro Beschäf-
tigungsjahr bis zum Versorgungsfall. 
Der beschriebene Rechenweg ist so 
von § 2 Abs. 1 BetrAVG vorgeschrie-
ben. Er steht nicht im Widerspruch zu 
höherrangigem Recht, obwohl er zu 
einer unverhältnismäßigen Kürzung 
der Vollrente führen kann, indem unter 
bestimmten Umständen die fehlende 
Betriebstreue zwischen dem Versor-
gungsfall Invalidität und dem Erreichen 
der festen Altersgrenze zweifach min-
dernd berücksichtigt wird. 
BAG, Urteil vom 15. Februar 2005 - 3 AZR 
298/04 - zit. nach Pressemitteilung des 
BAG Nr. 8/05  

 
 
Keine verkürzte Kündigungsfrist 
nach § 113 Satz 2 InsO bei einer 
Kündigung durch den "starken" 
vorläufigen Insolvenzverwalter 
Die verkürzte Kündigungsfrist des § 
113 Satz 2 InsO kann nur der Insol-
venzverwalter nach Eröffnung des In-
solvenzverfahrens für sich in Anspruch 
nehmen. Dies ergibt sich aus dem 
Wortlaut der Regelung und der Syste-
matik der Insolvenzordnung. Eine ana-
loge Anwendung der Norm auf den 
vorläufigen Insolvenzverwalter mit 
Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis 
("starker vorläufiger Insolvenzverwal-
ter") ist nicht möglich.  

Bundesarbeitsgericht vom 20. Januar 2005 
-  2 AZR 134/04 - zit. nach Pressemitteilung 
des BAG Nr. 4/05  

 
 
Anspruch des BR auf korrekte 
Durchführung von Betriebsverein-
barungen - Beschlussverfahren zur 
Klärung der Berechnung von Be-
triebsrenten möglich, nicht jedoch, 
wenn BetrAVG und TVe zu prüfen 
 
Der BR kann vom Arbeitgeber verlan-
gen, dass die Betriebsvereinbarungen 
abredegemäß durchgeführt werden. 
Dieser Durchführungsanspruch kann 
in einem Beschlussverfahren durchge-
setzt werden. Er erstreckt sich nicht 
nur auf die Wirksamkeit und die Fort-
geltung von Betriebsvereinbarungen, 
sondern auch auf deren Auslegung, 
jedoch nicht auf die Auslegung der ge-
setzlichen Vorschriften und Tarifver-
träge. Der Betriebsrat hat nicht das 
Recht, im eigenen Namen die den ein-
zelnen Arbeitnehmern zustehenden 
Betriebsrentenansprüche geltend zu 
machen. 

Im vorliegenden Fall hatten der 
Gesamtbetriebsrat und die Arbeitgebe-
rin eine Betriebsvereinbarung über die 
Gewährung von Leistungen der be-
trieblichen Altersversorgung geschlos-
sen. Sie enthielt keine Bestimmungen 
zur Berechnung der Betriebsrenten 
von Vorruheständlern. Der Gesamtbe-
triebsrat hat sich gegen die von der 
Arbeitgeberin vorgenommenen Kür-
zungen gewandt. Das BAG hat ent-
schieden, dass die aufgeworfenen 

Fragen nicht im Beschlussverfahren zu 
klären sind. Die Vorruheständler müss-
ten selbst im Urteilsverfahren die ihnen 
zustehenden Betriebsrentenansprüche 
geltend machen, da TV und BetrAVG 
betroffen sind. Beides betrifft nicht die 
Auslegung der BV. 
Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 
18. Januar 2005 - 3 ABR 21/04 - zit. nach 
Pressemitteilung des BAG Nr. 3/05  

 
 
Inhaltskontrolle eines formularmä-
ßigen Änderungsvorbehalts – Wi-
derrufsvorbehalt nur bis 25-30 % 
des Gehalts möglich und nur bei 
Vorliegen eines vereinbartem Grun-
des 
 
Nach § 308 Nr. 4 BGB ist die formu-
larmäßige Vereinbarung eines Rechts 
des Arbeitgebers, die versprochene 
Vergütung zu ändern oder von ihr ab-
zuweichen, unwirksam, wenn nicht die 
Vereinbarung der Änderung oder Ab-
weichung unter Berücksichtigung der 
Interessen des Arbeitgebers für den 
Arbeitnehmer zumutbar ist.  

Diese Regelung gilt seit dem 
1. Januar 2002. Auf Arbeitsverträge, 
die vor dem 1. Januar 2002 begründet 
worden sind, findet sie seit dem 
1. Januar 2003 Anwendung. 

Die Vereinbarung eines Wider-
rufsrechts ist nach Auffassung des 
BAG für den AN jedenfalls dann zu-
mutbar und deshalb wirksam, wenn 
ihm die tarifliche oder mindestens die 
übliche Vergütung verbleibt und der 
Schutz gegenüber Änderungskündi-
gungen nicht umgangen wird. Das 
setzt voraus, dass der Widerruf höchs-
tens 25 bis 30 % der Gesamt-
vergütung erfasst. Darüber hinaus darf 
der Widerruf nicht ohne Grund erfol-
gen. Dies muss sich aus der vertragli-
chen Regelung selbst ergeben, die 
zumindest auch die Art der Widerrufs-
gründe (z. B. wirtschaftliche Gründe, 
Gründe im Verhalten des Arbeitneh-
mers) benennen muss. 

Die unwirksame Vertragsklausel 
fällt bei dem hier vorliegenden Altfall 
nicht ersatzlos weg. Die entstandene 
Lücke ist durch ergänzende Ver-
tragsauslegung zu schließen.  
Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 12. Januar 
2005 - 5 AZR 364/04 - zit. nach Pressemit-
teilung des BAG Nr. 1/05  
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• Die Beschlussfassung von Betriebs- und Personalräten erfolgt stets 

in ;02 � 6>����)���� .  
• Die Themen der Beschlussfassung müssen in der #&��)���
����  ��
������)  ausgewiesen sein (nicht unter Verschiedenes oder Sonsti-
ges). 

• Das Gremium muss ���  �������)�
�)�� ( 1��")���� �� ����  und besetzt 
sein. Für verhinderte Mitglieder sind ��� 
���� 6 ( 2 � )�� 2 �� ����  zu laden; 
wer einfach nicht erscheint, wird nicht ersetzt. Es liegt dann keine 
Verhinderung vor. Sitzungen sind ��2 ����,��? ? ����� � 2 �� , es dürfen al-
so auch nicht „Fremde“ oder Ersatzmitglieder „auf Vorrat“ teilneh-
men/ bei Beschluss anwesend sein. 

• Bei Zustimmungsverweigerungen zu personellen Einzelmaßnah-
men oder zu Kündigungen ����� ��� 6 ��2 ��������, ���� �� �2 �+�,��� 
�2 � �
6 ���� ��  und nur bei Verhinderung der/die Stellvertreter. 
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KFZ und ALG II 
 
Ein durchschnittlicher Mittelklassewa-
gen, der sich bereits vor der Arbeitslo-
sigkeit im Eigentum des Betroffenen 
befand, ist angemessen und damit 
nicht als Vermögen zu berücksichti-
gen. 
Sozialgericht Aurich vom 24.02.2005 – S 15 
AS 11/05 ER, NJW 2005, 2030 ff 

 
Ungenaue Abmahnung rechtswidrig 
 
Eine Abmahnung muss aus sich her-
aus verständlich sein, sonst kann sie 
ihre Warnfunktion nicht erfüllen. Der 
Arbeitnehmer muss genau ersehen, 
was ihm vorgeworfen wird. 
Arbeitsgericht München vom 02.06.2005 – 
11 Ca 2747/05 

 
 
 
 
 

Kündigungsentschluss und Unter-
nehmerentscheidung  
 
Die Entscheidung, eine best. Anzahl 
AN zu kündigen, stellt für sich alleine 
keine hinzunehmende Unternehmer-
entscheidung im Sinne der Rechtspre-
chung dar. 
Arbeitsgericht München vom 18.05.2005 – 
8 Ca 11289/054 
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- bei Kündigungen, Abmahnungen, Lohnforderungen, Zeugnisstreitigkeiten, etc. 
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- bei der Durchsetzung ihrer Rechte, Gestaltung von Betriebsvereinbarungen, Regelung von Betriebsänderungen,  
  Unterstützung in Einigungsstellen, etc. 
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- bei der Durchsetzung ihrer Rechte, Gestaltung von Dienstvereinbarungen, Beratung bei Privatisierungen, etc. 
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- Durchsetzung von Zutrittsrechten, Erstellung von Strafanzeigen nach § 119 BetrVG, etc. 
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- bei Einzelfragen, Umstrukturierungen, Betriebsvereinbarungen aber auch Dauerberatung für Gremien  
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- vor Arbeitsgerichten, Landesarbeitsgerichten, dem BAG, am VG und VGH 
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- als Referenten bei gewerkschaftlichen und gewerkschaftsnahen Bildungsträgern 
- durch maßgeschneiderte Schulungen für ganze Gremien auf Bestellung 
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